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Gästeliste für die Trauung im Enniskillen-Raum (Altes Rathaus) 

  
1 

 

Maximale Gästezahl:  19  (inkl. Trauzeugen, Fotografen und Kinder) 

Bitte legen Sie die bereits vollständig ausgefüllte Liste am Tag der Trauung vor. Schreiben Sie bitte 

leserlich in Blockbuchstaben! 

 

Namen des Paares: ____________________________________________________________ 

Eheschließung am: _________________________ Uhrzeit: ________________________ 

Trauzimmer/Ort: ____________________________________________________________ 

 

Folgende Personen (inkl. Paar, Trauzeugen, Fotografen und Kinder) nehmen an der Trauung teil, unter 

Angabe des Datums der vollständigen Immunisierung bzw. des Negativtests: 

Name, Vorname Anschrift Telefonnummer 

VG = vollständig geimpft seit… 
N = genesen seit…  
NG = genesen + geimpft seit…  
T = Negativtest (Antigen-
Schnelltest nicht älter als 24 
Stunden bzw. PCR-Test nicht 
älter als 48 Stunden) am… 

Paar:    
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Erklärung über den Negativ-, Impf- und Genesenenstatus: 

Das Merkblatt zur Durchführung der Eheschließung im Enniskillen-Raum (Altes Rathaus) haben wir zur 

Kenntnis genommen.  

Wir bestätigen die Richtigkeit und die Vollständigkeit der oben gemachten Angaben. Darüber hinaus 

bestätigen wir, dass alle an unserer Trauung teilnehmenden Personen einen nachweislichen 

Negativtest-, Impf- oder Genesenenstatus vorlegen können. Der dokumentierte Status wurde von uns 

eingesehen. Außerdem weist keiner unserer Gäste Symptome der Krankheit Covid-19 auf und hatte 

keinen Kontakt zu infizierten oder positiv getesteten Personen.  

 

____________________________________________________________________ 
(Datum und Unterschriften der Eheschließenden) 
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Datenschutzhinweis: Diese Liste wird zur internen Dokumentation und zur eventuellen Nachverfolgung von Infektionsketten 
bis zu vier Wochen vom Standesamt aufbewahrt und anschließend vernichtet. Aus Gründen des Infektionsschutzes ist das 
Standesamt Bielefeld berechtigt diese Liste an die zuständigen Gesundheitsbehörden weiterzugeben.                                                                                                                                               


